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RS OGH 1953/9/30 3Ob584/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1953

Norm

EO §355 Abs1 XV

EO §355 Abs1 XVIII

Rechtssatz

Verletzung eines Vergleiches, wonach sich der Verp2ichtete verp2ichtet, seinen PKW auf dem Grundstück des

Beklagten nicht mehr zu parken, wobei die bloße Zufahrt und ein vorübergehender Aufenthalt bis zu 2 Stunden nicht

unter Parken zu verstehen ist, durch längeres Stehenlassen infolge Motorschadens.
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